
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahlwochen – Jetzt geht es los. 

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihre Stimme abzugeben. 

 

Ganz bequem per Post. Sie beantragen mit Ihrer Wahlbenachrichtigung Ihre 

Briefwahlunterlagen und können nun in Ruhe zuhause wählen und die Unterlagen 

per Post absenden. Die Beantragung geht übrigens auch online. In Ihrer 

Wahlbenachrichtigung finden Sie dazu alle erforderlichen Hinweise und Zugangs-

daten. 

 

Ganz einfach bei Ihrem Bürgerbüro oder in der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung 

vorbeischauen und dort direkt wählen. Ab wann das in Ihrer Stadt bzw. Gemeinde 

möglich ist (frühestens ab 01. Februar), entnehmen Sie bitte der Presse bzw. fragen 

im Rathaus telefonisch nach. Dazu benötigen Sie nur Ihren Personalausweis. 

 

Ganz klassisch am 14. März im Wahllokal. 

Erstens: 

Zweitens: 

Drittens: 

Welche Möglichkeit Sie auch immer wählen,  

wir bitten Sie, sich für das Original, die  

FWG Schwalm-Eder zu entscheiden. 



Briefwahl zur Kommunalwahl am 

14. März – einfach erklärt 

In den vergangenen Tagen haben alle Bürgerinnen und Bürger die Wahlbenachrichti-

gung zur diesjährigen Kommunalwahl erhalten. 

Ab dem 01.02.2021 können alle Wahlberechtigten auch die Möglichkeit der Briefwahl 

nutzen. 

Grundsätzlich letzter Termin Briefwahlunterlagen -12. März 2021 bis 13 Uhr 

In Ausnahmefällen kann ein Wahlschein auch noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, be-

antragt werden. 

Trotz der Corona-Pandemie finden die Kommunalwahlen in Hessen und so-

mit im Schwalm-Eder-Kreis statt.  

Es gelten aber besondere Vorkehrungen. Über die wir, die FWG Schwalm-Eder Informieren. 

Dazu zählen folgende Maßnahmen 

- Im Wahlraum sowie in dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, besteht die Verpflich-

tung, während des Aufenthalts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Wahlraum werden auch 

Mund-Nasen-Bedeckungen für den Fall vorgehalten, dass Wählerinnen oder Wähler diese vergessen 

haben. 

 

- Die Wahlräume wurden sorgfältig ausgewählt und eingerichtet. Es ist organisatorisch gewährleistet, 

dass die Wahlräume regelmäßig gelüftet werden und der einzuhaltende Mindestabstand zwischen 

Wählerinnen und Wählern eingehalten werden kann. 

 

- Alle kontaktierten Oberflächen der Wahlräume – insbesondere die Wahlkabinen und die Wahlurne 

– werden regelmäßig und gründlich gereinigt. 

 

- Für die Stimmabgabe liegen in den Wahlkabinen grundsätzlich Schreibstifte bereit. Um jedes Infek-

tionsrisiko auszuschließen, können Sie allerdings auch einen eigenen Stift zur Kennzeichnung des 

Stimmzettels verwenden. 

 

- Alle Mitglieder der Wahlvorstände werden mit Mund-Nasen-Bedeckungen ausgestattet. 

 

© Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V. 

 



 

Sofern Sie jedes Infektionsrisiko ausschließen wollen, haben Sie auch die Möglichkeit der 

Stimmabgabe per Briefwahl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wählen Sie Liste 7   www.original-fwg.de 
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FWG Schwalm-Eder Briefwahl – so einfach geht Wählen heute… 

So wählen Sie bei der Kommunalwahl mit der Briefwahl: 

Wahlbenachrichtigung erhalten. 

Briefwahlunterlagen beantragen: Auf der Wahlbenachrichtigung einfach ankreuzen,  

dass Sie per Brief wählen wollen. Die Karte bei der Gemeindeverwaltung abgeben. 

Briefwahlunterlagen erhalten: 

Auf dem Stimmzettel für den Kreistag dürfen Sie 71 Stimmen vergeben. 

Für Ihre Kommune so viele Stimmen, wie die Gemeindevertretung oder Stadtverordnetenversammlung Sitze hat. 

Stecken Sie den angekreuzten Stimmzettel in den leeren blauen Briefumschlag 

und kleben ihn zu. Das ist wichtig, weil Ihre Wahl geheim ist. 

Unterschreiben Sie den Wahlschein. Ihre Unterschrift bedeutet: Ich habe selbst gewählt. 

Oder: Jemand hat den Stimmzettel für mich ausgefüllt. Er hat aber so gewählt, wie ich es 

wollte. Es ist Ihre Stimme! Ihre Meinung zählt! 

In den roten Umschlag kommen: Der unterschriebene Wahlschein und der blaue Umschlag 

mit dem Stimmzettel. Kleben Sie den Umschlag zu. 

Auf dem roten Umschlag steht die Adresse der Wahlbehörde. 

Stecken Sie den Umschlag in einen Briefkasten der Post. Sie brauchen keine Briefmarke. 

Eine Briefwahl kostet nichts. Schicken Sie Ihren Wahlbrief spätestens drei Tage vor der Wahl 

ab. Der Brief muss bis 18 Uhr am Wahlsonntag angekommen sein. Dann wird Ihre Stimme 

gezählt. 


